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****

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

GEPLANTE SITZUNGEN DER STADT FREUDENBERG

Die nächste Sitzung des Gemeinderates entfällt.
Aufgrund des anhaltenden Lockdowns und der reduzierten Kontaktbeschränkung wird 
die nächste Gemeinderatssitzung im schriftlichen Verfahren durchgeführt. Es werden 
nur einfache Sachverhalte beschlossen. 
Das Protokoll wird wie üblich veröff entlicht.

Stadt/Gemeinde Wahlkreis (Nummer und Name)
Freudenberg 23-Main-Tauber

WAHLBEKANNTMACHUNG

1. Am 14. März 2021 fi ndet die Wahl zum 17. Landtag von Baden-
Württemberg statt.

 Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in folgende 6 - allgemeine Wahlbezirke - eingeteilt:

Nummer des
Wahlbezirks

Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum 

001-01 Freudenberg, Ortsausgang Miltenberg 
bis Kriegerdenkmal

Rathaus Sitzungssaal 
Hauptstr. 152
Freudenberg
rollstuhlgerecht -

001-02 Freudenberg, Kriegerdenkmal bis 
Ortsausgang Wertheim

Lindtalschule, Aula 
Hauptstr. 260
Freudenberg – 
rollstuhlgerecht -

002-03 Stadtteil Boxtal Gemeindezentrum Boxtal
Kirchstr. 10, Boxtal – 
rollstuhlgerecht - 

003-04 Stadtteil Ebenheid Rathaus Ebenheid
Finkenstr. 4, Ebenheid-
rollstuhlgerecht -

004-05 Stadtteil Rauenberg Raubachhalle Rauenberg,
Rauenberg
rollstuhlgerecht -

005-06 Stadtteil Wessental Rathaus Wessental
Mühltalstr. 7, Wessental – 
rollstuhlgerecht -

Die Gemeinde ist in 6 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2021 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/
die Wahlberechtigte wählen kann.
Der Briefwahlvorstand tritt zusammen um 15:00 Uhr in der Baracke neben der Turnhalle 
Hauptstr. 260 97896 Freudenberg
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er/sie ein-getragen ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen 
Wahlschein hat (siehe Nr. 4).
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen und die Wahlbenachrichtigung abzugeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer den Namen des 
Bewerbers und ggf. des Ersatzbewerbers der zugelassenen Wahlvorschläge im 
Wahlkreis. Wahlvorschlägen von Parteien wird zudem der Name der Partei und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, beigefügt. Rechts von 
dem Namen des jeweiligen Wahlvorschlags ist ein Kreis für die Kennzeichnung des 
Stimmzettels aufgebacht. 
Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre 
Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem Stimmzettel in einen der hinter den 
Wahlvorschlägen befi ndlichen Kreise ein Kreuz einsetzt oder durch eine andere 
Art der Kennzeichnung des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für welchen 
Wahlvorschlag er/sie sich entscheiden will.
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlkabine des 
Wahlraums gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografi ert oder 
gefi lmt werden. 

4. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaff en und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn 
der Stimmzettel eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf 
die Person des Wählers/der Wählerin hinweisenden Zusatz enthält.

 Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine 
derartige Äußerung befi ndet sowie bei jeder sonstigen Kennzeichnung des 
Stimmzettelumschlags.
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6. Jede/jeder Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle 
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Abs. 3 des Landtagswahlgesetzes)

 Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 
an der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten/von der Wahlberechtigten selbst getroff enen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Abs. 4 Landtagswahlgesetz). 
Außerdem ist die Hilfsperson ist zur Gemeinhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die 
sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.  
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit einer Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öff entlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

Freudenberg, den 18.02.2021  Bürgermeisteramt

     Roger Henning, Bürgermeister

UNTERSTÜTZUNG DER FREUDENBERGER VEREINE ZUR ABMILDERUNG DER 
FINANZIELLEN BELASTUNGEN IN ZEITEN VON CORONA IM JAHR 2021
„Unsere Vereine sind uns wichtig und wir wissen um deren Bedeutung für das 
Gemeinwohl und den sozialen Zusammenhalt“, daher hat der Verwaltungsausschuss der 
Stadt Freudenberg in seiner Sitzung vom 1. Februar beschlossen, die Freudenberger 
Vereine erneut, auch in 2021, durch städtische Coronahilfen zu entlasten und fi nanziell 
zu unterstützen:
Alle Vereine haben so Anspruch auf:
• kostenlose Raumnutzungen für Proben und Übungsstunden bis Ende 2021 
• kostenlose Raumnutzung für zwei Veranstaltungen bis Ende 2022 
• kostenlose Nutzung Baracke und alle abgenommen städt. Räume für Sitzungen im 

Rahmen der Pandemie nach Genehmigung durch die Stadt
• Erhöhung der diesjährigen Vereinsförderung um 20% 

****
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LANDTAGSWAHL AM 14.03.2021
Trotz der andauernden Corona-Pandemie müssen die Landtagswahlen 2021 auch als 
Urnenwahlen stattfi nden. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, 
werden entsprechende Hygiene-Vorkehrungen getroff en. Ziel ist es, sowohl die 
Wähler*innen als auch die Wahlhelfer*innen vor einer Infektion zu schützen. 
Alle Maßnahmen des Hygienekonzeptes richten sich darauf, die Konzentration an 
potenziell vorhandenen Erregern und deren Übertragung so gering wie möglich zu 
halten. Grundsätzlich wird zunächst auf die Einhaltung der jeweils geltenden Corona-
Schutzverordnung verwiesen. 
Das Konzept setzt auf die wichtige Regel, 
Abstand zu halten. Zudem sind Wähler*innen 
verpfl ichtet, in Wahlräumen und deren 
Zuwegen innerhalb von Gebäuden und in 
Warteschlangen vor den Wahllokalen einen 
Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2 
Maske) zu tragen. Bei Bedarf sind OP-Masken 
auch Vorort erhältlich.  
Bitte bringen Sie – wenn möglich -  
einen eigenen Kugelschreiber (schwarz 
oder blau, keinen Bleistift und keinen 
Farbstift) mit in das Wahllokal. 

WAHLSCHEINANTRAG BEQUEM PER INTERNET

Zur Landtagswahl am 14.03.2021 können Wahlscheine mündlich, schriftlich oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden (§ 19 
Abs. 1 Satz 2 LWO). Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet 
auf unserer Homepage http://www.freudenberg-main.de an. Beim Aufruf des Links 
https://ekp.dvvbw.de/intelliform/forms/kivbf/eGovCenter/pool/Wahlschein/KIVBF/dz_
ebd_wahlschein/index?ags=08128039
erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer 
Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es 
off en, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandan-schrift 
senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Inter-net in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. 
Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend per Post zugestellt. Für die 
automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem zwingend die Eingabe 
Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unter folgenden 
Kontaktmöglichkeiten:
Frau Gabi Müssig, Tel. 09375/9200-14 E-Mail: buergerbuero@freudenberg-main.de 

****
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WINTERDIENST - BITTE DIE SCHNEEMASSEN ORDENTLICH ENTSORGEN 
Mehrfach haben die Mitarbeiter der Stadt Freudenberg festgestellt, dass die anfallenden 
Schneemassen nicht ordnungsgerecht beseitigt, sondern auf die Straße/Fahrbahn 
gekehrt und geschippt werden. Wir weisen dringend darauf hin, dass dies nicht gestattet 
ist, es beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs!
Bitte lagern sie den Schnee am Gehweg- bzw. Fahrbahnrand ab.
Anbei ein Auszug aus der Streupfl ichtsatzung der Stadt Freudenberg: 
(1) Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpfl ichtet sind, sind auf solche Breite 

von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs gewährleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr möglich ist; 
sie sind in der Regel mindestens auf 1,0 Meter Breite zu räumen. Bei Fußwegen 
besteht diese Verpfl ichtung für die Mitte des Fußweges. 

….
(2) Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem restlichen Teil der Fläche, 

für die die Straßenanlieger verpfl ichtet sind, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, 
am Rande der Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3 Abs. 2 bis 6 genannten 
Flächen anzuhäufen. Nach Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen und die 
Straßeneinläufe so freizumachen, dass das Schmelzwasser abziehen kann.

Das in den Streusalzboxen gelagerte Streusalz ist nicht für die Privatentnahme gedacht! 
Es ist Besitz der Stadt Freudenberg und wird für das Streuen der öff entlichen Wege, 
Straßen und Plätze benötigt – zu unser aller Sicherheit!

NACHRUF

Die Stadt Freudenberg trauert um ihr ehemaliges Gemeinderatsmitglied und 
Ortsvorsteher a.D.

Manfred Arnold

Der Verstorbene gehörte von Dezember 1989 bis Juli 2019 dem Gemeinderat 
der Stadt Freudenberg an. In dieser 30-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit war er 
zusätzlich Mitglied im Technischen Ausschuss. Von Oktober 1984 gehörte Herr 
Arnold dem Ortschaftsrat Ebenheid an und war ab September 1994 bis zu seinem 
Ausscheiden im Jahr 2019 der Ortsvorsteher von Ebenheid.
Für sein Engagement zum Wohle des Ortsteils Ebenheid und der Stadt Freudenberg
bedanken wir uns recht herzlich.
Die Stadt Freudenberg wird dem Verstorbenen stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
Seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. 

Gemeinderat und Stadtverwaltung  Ortsverwaltung Ebenheid
Roger Henning, Bürgermeister  Siegfried Berg, Ortsvorsteher
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Feuerwehr unterstützt das Altenpfl egeheim
Leider wurde das Caritas-Altenpfl egeheim „Otto-
Rauch-Stift“ nicht von der Corona Pandemie 
verschont. So kam es, dass die Einrichtung Ende 
letzten Jahres wegen mehrerer Corona-Fälle in 
Quarantäne musste. Aber seit dem 22.01.2021 ist 
die behördlich angeordnete Quarantäne und das 
damit geltende Besuchsverbot des „Otto-Rauch-
Stift“ aufgehoben.
Somit werden ab sofort wieder begrenzt Besuche 
von Angehörigen in der Einrichtung, unter 
entsprechenden Bedingungen, möglich.
Aufgrund der aktuellen Situation und einer sehr 
dünn besetzten Personalstärke innerhalb der 
Einrichtung, wäre ein Besuch leider nur unter der 
Woche möglich. 

Um auch für die kommenden Wochenenden 
Besuchsmöglichkeiten anbieten zu können, bat die 
Heimleitung die Stadt und Feuerwehr Freudenberg 
um Mithilfe. 
Der wieder aktivierte Führungsstab der Feuerwehr 
sagte daraufhin seine Unterstützung zu.
Somit übernehmen die Aktiven der Freiwilligen 
Feuerwehr die Einlasskontrollen für die nächsten 
Wochenenden, um auch an diesen Tagen einen 
Besuch der Angehörigen zu ermöglichen.

Folgende Punkte haben Besucher/Angehörige zu beachten:
- Die Besuchszeiten sind samstags & sonntags von 13.00 – 16.00 Uhr 
- Besuche nur mit Voranmeldung (max. 25 Besucher pro Tag)
- Einlass nur mit negativem Coronatest (nicht älter als 48 Std.)
- Bei Bedarf kann eine PoC-Antigen-Testung (Schnelltest) vor Ort gemacht werden
- Tragepfl icht einer FFP2-Maske 
- Ein Mindestabstand von 2m ist einzuhalten
- Weitere Infos und Richtlinien gibt es direkt vor Ort oder unter  www.caritas-tbb.de
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FAHRTEN ZUM IMPFZENTRUM ALS KRANKENFAHRT MÖGLICH 
Jeder, der auch heute schon beispielsweise Fahrten zum Hausarzt von der Kran-
kenkasse bezahlt bekommt, kann auch für den Weg zum Impfzentrum die Möglichkeit 
einer sogenannten Krankenfahrt nutzen. Darauf haben sich das Sozialministerium und 
die Krankenkassen in Baden-Württemberg geeinigt.
Die Krankenkassen in Baden-Württemberg und das Ministerium für Soziales und 
Integration einigen sich auf Regelungen für Menschen mit eingeschränkter Mobili-
tät, die nicht selbstständig zu einem der Impfzentren gelangen können. Demnach 
kann jeder, der auch heute schon beispielsweise Fahrten zum Hausarzt von der 
Krankenkasse bezahlt bekommt, auch für den Weg zum Impfzentrum die Möglichkeit 
einer sogenannten Krankenfahrt nutzen. In diesen Fällen sollte grundsätzlich eine 
ärztliche Verordnung vorliegen, die beim Hausarzt auch telefonisch erfragt werden 
kann. In der ersten Gruppe der Impfberechtigten sind Menschen, die älter als 80 Jahre 
sind.

FAMILIEN-, SENIOREN- UND INTEGRATIONSBÜRO

WIR GRATULIEREN RECHT HERZLICH

Freudenberg:
27.02.2021 Herrn Nikolaus Mai    zum 95. Geburtstag
Boxtal
02.03.2021 Herrn Egon Heß    zum 70. Geburtstag

IMPFTERMINE – UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS FSI-BÜRO

Das FSI-Büro unterstützt die Mitbürger*innen weiterhin bei der Vereinbarung eines 
Impftermins in Bad Mergentheim. Mittlerweile ist ein „Durchkommen“ telefonisch und 
online gelungen und es konnten Rückrufe bei den Impfwilligen vereinbart werden.
Wir bitten alle Mitbürger*innen, die sich an das FSI-Büro gewendet haben und dort auf 
der Anmeldeliste stehen nicht noch zusätzlich selbst tätig zu werden, da dies zu 
Doppelanmeldungen führt, und die Terminplanung im Impfzentrum negativ beeinfl usst 
und unnötig verkompliziert.
Wer Unterstützung benötigt, kann sich 

von Montag – Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr
telefonisch unter 09375 – 928 928 2

melden, wir besprechen dann das weitere Vorgehen mit Ihnen und organisieren die 
Anmeldung zum Impftermin im KIZ in Bad Mergentheim.
Wichtig: Medizinische Fragen zur Schutzimpfung können nicht beantwortet werden!

****
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DIGITALES ANGEBOT „MEISTERPOWER“ FÜR SCHULEN 
LANDESWEITER WETTBEWERB MIT PREISEN VON 6.000 EURO 
Online-Lernangebote sind in Zeiten von Corona an Schulen gefragt. Die Hand-
werkskammer Heilbronn-Franken bietet mit dem Online-Lernspiel „Meisterpower“ eine 
ideale Möglichkeit, die Berufsorientierung auch beim Lernen auf Distanz einzubinden. In 
dem Simulationsspiel schlüpfen die Schüler in die Rolle eines Chefs in einem virtuellen 
Handwerksbetrieb. Dabei haben sie die Wahl zwischen verschiedenen Gewerken und 
bestimmen mit unternehmerischen Entscheidungen über Aufträge, Personal oder 
Finanzen den Erfolg ihres virtuellen Betriebs. Das Spiel ist an den Bildungsplan des 
Fachs Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung angelehnt.
Bereicherung für den Unterricht
Im Wettbewerb geht es darum, innerhalb von drei Spielmonaten ein möglichst gutes 
Betriebsergebnis zu erreichen. „Lehrerinnen und Lehrer können den Wettbewerb ganz 
hervorragend in ihren Online-Unterricht integrieren“, erläutert Andrea Schwersenz, die 
die Umsetzung der Online-Simulation bei der Handwerkskammer betreut. Etwa fünf 
Unterrichtseinheiten seien hierfür nötig. Da das Online-Planspiel mit elf begleitenden 
Modulen ausgestattet ist, könnten Lehrkräfte das Angebot allerdings auch über einen 
längeren Zeitraum einsetzen. „Wir haben bisher stets positive Rückmeldungen von den 
Schulen bekommen, die Meisterpower im Einsatz haben“, betont Schwersenz. „Das 
Spiel macht Spaß, belebt den Unterricht und macht wirtschaftliche Zusammenhänge 
anschaulich begreifbar,“ sagt sie.
Teilnahme am Wettbewerb
Am Wettbewerb teilnehmen können Schüler der Klassen 7 bis 11 an allgemeinbil-
denden und berufl ichen Schulen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Niveaustufen. 
Den erfolgreichsten virtuellen Handwerksbetrieben winken Sachpreise im Gesamtwert 
von über 6.000 Euro. Außerdem wird für jede Niveaustufe des Wettbewerbs ein 
Landessieger Baden-Württemberg gekürt. Der Wettbewerb kann im Zeitraum vom 11. 
Januar bis 21. Mai 2021 fl exibel gespielt werden. Wer sich vorab ein genaueres Bild 
vom Online-Planspiel machen will, fi ndet auf der Meisterpower-Plattform auch eine 
Demoversion (https://demo.meister-power.de).

MITTEILUNGEN

ANMELDUNG DER KINDERTAGESSTÄTTE ST. WENDELINUS, RAUENBERG FÜR DAS 
KITA-JAHR 2021/22
Eltern, die für das Kita-Jahr September 2021 bis August 2022 einen Platz benötigen 
(Aufnahme ab 2 ¾ Jahren), werden gebeten ihr Kind bis spätestens 01. März 2021 in 
der Kindertagesstätte St. Wendelinus in Rauenberg anzumelden.
Termine bitte telefonisch vereinbaren unter 09377/461.

KITA-NACHRICHTEN
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DIE REALSCHULEN IM LANDKREIS MILTENBERG STELLEN SICH VOR

Die Realschule vermittelt neben einer guten Allgemeinbildung auch berufsvorbe-
reitende und praktische Grundlagen je nach individueller Begabung. In allen Be-
reichen der Wirtschaft genießen Absolventen der Realschule große Akzeptanz. Bei 
entsprechenden Leistungen besteht die Möglichkeit zum Übertritt an das Gymnasium 
oder die Fachoberschule. 
Gemeinsamkeiten
Nach zwei Jahren gemeinsamen Lernens stehen ab der 7. Jahrgangsstufe vier 
verschiedene Schwerpunktbereiche zur Wahl. Die folgenden drei sind an allen 
Realschulen identisch:
Wahlpfl ichtfächergruppe I: Mathematisch-naturwissenschaftlich-techni-
scher Bereich. Schwerpunkt in Mathematik, Physik, Chemie, Informations-technologie 
mit CAD.
Wahlpfl ichtfächergruppe II: Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich mit 
Schwerpunkt in Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht, 
Informationstechnologie mit Tabellenkalkulation und Datenbanken.
Wahlpfl ichtfächergruppe IIIa: Sprachlicher Bereich mit Schwerpunkt Franzö-
sisch, Grundlagen in Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen und Informations-
technologie.
In der Wahlpfl ichtfächergruppe IIIb unterscheiden sich die Realschulen. 
Das Schwerpunktfach ist
Werken:     an der Staatlichen Realschule Elsenfeld 
Werken:     an der Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg
Ernährung und Gesundheit:  an der Main-Limes-Realschule Obernburg
Ernährung und Gesundheit:  an der Theresia-Gerhardinger Realschule 
Amorbach. 
Daneben hat sich an jeder der Realschulen ein eigenes Profi l entwickelt, über das Sie 
sich im Internet auf der jeweiligen Homepage informieren können.
Informationen zum „Tag der off enen Tür“
Alle Realschulen geben bei dieser Veranstaltung normalerweise einen Einblick in ihr 
Schulleben und die verschiedenen Fachräume. Dies ist allerdings in bekannter Form 
nicht durchführbar. Bitte beachten Sie daher die Informationen auf den jeweiligen 
Webseiten.
Staatliche Realschule Elsenfeld: www.rse-online.de
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg: www.realschule-miltenberg.de
Main-Limes-Realschule Obernburg: Interaktiver Tag der off enen Tür ab 24.02.2021 
auf der Homepage der Schule, www.realschule-obernburg.de
Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach: www.tgrsamorbach.de
Anmeldung an allen Realschulen
Montag, 10. Mai 2021 bis Freitag, 14. Mai 2021
Keine Anmeldung am Donnerstag, 13. Mai 2021 (Feiertag)
Genauere Informationen fi nden Sie auf der Homepage der jeweiligen Schule.
Mitzubringen sind:
• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
• Passfoto
• für Grundschüler der 4. Klasse: Übertrittszeugnis
• für Mittelschüler:   Halbjahreszeugnis
• für Gymnasiasten:    Halbjahreszeugnis
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****

- Anzeige -

Außerdem für die staatlichen Realschulen: 
• Anmeldung über Schulantrag-Online auf der jeweiligen Homepage der 

Schule. Bitte ausdrucken und unterschrieben mitbringen!
Für die Theresia-Gerhardinger-Realschule:
• Anmeldung über Schulantrag-Online nicht möglich. Beförderungsantrag 

auf der Homepage ausdrucken und unterschrieben mitbringen!
Falls vorhanden bitte an alle Schulen mitbringen:
• Bescheinigungen über Teilleistungsstörungen 
 (Lese-Rechtschreibung-Störung)
• Sorgerechtsbeschluss
Angemeldete Grundschüler, die im Übertrittszeugnis nicht die Einstufung 
„geeignet für Realschule / Gymnasium“ bekommen haben, nehmen an einem 
Probeunterricht teil, der nach aktuellem Stand von Dienstag, 18. Mai bis 
Donnerstag, 20. Mai 2021 an der zuständigen Realschule durchgeführt wird. 

DER KAMINKEHRER GIBT BEKANNT:
Mit der Kaminreinigung wird in Boxtal am 18.02.2021 begonnen. 
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ZEIT ZUR BERUFSORIENTIERUNG NUTZEN 
Berufsberatung unterstützt bei der Berufswahl. Online-Veranstaltungsreihe 
startet am 18.2.
Ausbildungs- und Berufswahl ist jetzt mindestens so wichtig wie in „normalen“ Zeiten.  
Wie der Weg nach der Schule aussehen kann, ist für viele Jugendliche mit vielen 
Fragen verbunden: Ausbildung ja, aber welche passt zu mir? Doch erst mal weiter die 
Schulbank drücken, aber welche? Was kann ich studieren und wo? Nach dem Abi ins 
Ausland gehen, aber geht das gerade überhaupt? 
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-
Tauberbischofsheim können zwar derzeit keine persönlichen Beratungsgespräche in 
der Schule oder in der Agentur für Arbeit anbieten, sie sind aber selbstver-ständlich per 
E-Mail  tauberbischofsheim.U25@arbeitsagentur.de oder  telefonisch unter der Nummer 
0800 4 5555 00 oder 0791 9758 444 erreichbar. Gerne kann auch ein Termin für eine 
Videoberatung vereinbart werden. 
„Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass unsere Jugendlichen professio-nelle 
Unterstützung in allen Fragen rund um das Thema Berufswahl bekommen. Alle, die kurz 
vor ihrem Abschluss stehen und noch nicht ihren weiteren Weg ken-nen, sollten mit 
der Berufsberatung Kontakt aufnehmen“, rät Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für 
Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.
Veranstaltungen ONLINE zur Berufswahl
Verschiedene Themen zur Berufswahl werden zusätzlich im Rahmen der Online-
Veranstaltungsserie „Next Level – Finde deinen Weg“ aufgegriff en. Die Jugendli-chen 
können sich für eine oder mehrere Veranstaltungen anmelden. Die Teil-nahme kostet 
nichts außer etwas Zeit. Und es bietet die Chance, wichtige Infor-mationen, kurz und 
anschaulich, mit Beispielen aus der Praxis und wie was in Corona-Zeiten funktioniert, 
zu bekommen. 
Die Serie startet am Donnerstag, 18.Februar 2021 von 17.00 bis 18.30 Uhr 
mit dem Titel
„Über eine weiterführende Schule zum Traumberuf?“ 
Eine weiterführende Schule kann für das spätere berufl iche Ziel wichtig sein.  Aber 
welche Schularten gibt es und welcher Abschluss passt am besten zu dem späteren 
Berufswunsch? Im Workshop wird ein Überblick über das Bildungssys-tem und die 
Auswahl der schulischen Möglichkeiten gegeben. Der Berufsberater Harald Bender 
berichtet aus der Praxis, gibt wichtige Tipps und Infos und steht für Fragen zu 
Verfügung. Sein Tipp: Schulische Bildungswege sollten nach dem Motto: „Der Weg ist 
das Ziel“ ausgewählt werden.
„Mit digitaler Bewerbung punkten!“ am 23. Februar von 16.00 bis 17.30 Uhr
Die digitale Bewerbung wird zunehmend beliebter und viele Unternehmen nutzen diese 
Möglichkeit bereits. Digitalisierungsexperte Patrick Walz von der IHK Nordschwarzwald 
zeigt, was bei einer digitalen Bewerbung zu beachten ist und wie durch digitale Tools 
sogar mehr Persönlichkeit in die Bewerbung einfl ieße. 

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE AUSGABE NR. 4/2021
IST AM FREITAG, 26. FEBRUAR 2021
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SITUATION VON FRAUEN IN DER LANDWIRTSCHAFT - SVLFG UNTERSTÜTZT 
UMFRAGE 
Das Thünen-Institut und die Universität Göttingen führen in Kooperation mit dem 
Deutschen LandFrauenverband eine Umfrage zur Lebens- und Arbeitssituation von 
Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben inklusive Garten-, Obst- und Weinbau durch. 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wirbt dafür, an der 
Umfrage teilzunehmen.
Mit der bundesweiten Studie soll ermittelt werden, wie das Leben und Arbeiten von 
Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben wirklich aussieht, wie ihre Erfahrungen sind, 
was sie sich wünschen und ihnen Sorgen bereitet. Die Befragung soll Hinweise für eine 
zukünftige Politik liefern, die die Belange von Frauen in der Landwirtschaft im Blick hat.
Zur Teilnahme an der Umfrage sind Frauen aufgerufen, die in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb arbeiten, egal ob als Unternehmerin, Angestellte oder mitar-
beitende Familienangehörige. Auch jene Frauen, die mit ihrer Familie auf einem Hof 
leben, aber außerhalb der Landwirtschaft arbeiten, sind gefragt – ebenso Frauen, die 
früher aktiv in der Landwirtschaft gearbeitet haben.
Über diesen Link gelangt man zur Umfrage: www.frauenlebenlandwirtschaft.de/uc/2020

 

    
SStadtverband FFreudenberg  aam Main  

 
 

NACHRUF 
 
 

Der CDU Stadtverband Freudenberg am Main mit seinen Ortsverbänden Boxtal/Freudenberg 
und Rauenberg, Ebenheid und Wessental trauert um sein ehemaliges langjähriges 
Gemeinderatsmitglied und Ortsvorsteher a.D. von Ebenheid. 

 
Herr Manfred ARNOLD 

 
Der Verstorbene war als langjähriges Gemeinderatsmitglied sehr stark politisch eingebunden 
in der Entwicklung im Stadt- und Ortsverband der CDU Freudenberg. Insbesondere als 
Ortsvorsteher von Ebenheid hat Manfred Arnold große Verdienste in der Entwicklung des 
Ortsteils vorzuweisen.  
Über viele Jahrzehnte setzte er sich für die Belange der Stadt, Ortsteile und Bürgerinnen und 
Bürger im Gemeinderat ein.  
 
Unsere Erinnerung an ihn ist mit Hochachtung und Dankbarkeit getragen. Der Stadtverband 
wird dem Verstorbenen stets ein ehrendes Gedenken bewahren. Den Angehörigen gilt 
unsere herzliche Anteilnahme.  
 
Stadtverbandsvorsitzender   Ortsverbandsvorsitzende   
 
Roger Henning    Thomas Dölger und Siegbert Weis   
 

****
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FÖRDERUNG DIGITALER VORHABEN  - „DIGITALISIERUNGSPRÄMIE PLUS“ KANN 
WIEDER BEANTRAGT WERDEN 
Wer in die digitale Zukunft seines Unternehmens investieren will, kann wieder 
Unterstützung vom Land bekommen. Nach einer zeitweiligen Aussetzung des Programms 
nimmt die L-Bank erneut Anträge für die „Digitalisierungsprämie Plus“ entgegen. 
Gefördert werden Investitionsvorhaben mit einem Volumen von 10.000 bis 120.000 
Euro, die für die Umstellung auf digitale Produkte, Dienstleistungen und Prozesse 
notwendig sind. Dazu gehören sowohl 
spezielle Hard- oder Software als auch 
beispielsweise Mitarbeiterschulungen. 
Die Förderung kann entweder als 
Tilgungszuschuss für ein Darlehen oder 
erstmals auch als direkter Zuschuss in 
Anspruch genommen werden.
Darlehen oder Zuschuss
„Gerade in der aktuellen Situation ist es 
wichtig, dass Digitalisierungsmaßnahmen 
in Unternehmen wieder gefördert werden. 
Daher freuen wir uns über die Neuaufl age 
der Digitalisierungsprämie“, so Sven 
Rank, Beauftragter für Innovation und 
Technologie bei der Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken. Wer sich für das 
Zuschussmodell entscheidet, könne 
je nach Investitionssumme mit 5.000 
bis 12.000 Euro rechnen. Bei den 
alternativen Tilgungszuschüssen kämen 
noch drei Prozent on top. „Damit ist 
vielen gerade kleineren Unternehmen 
sehr geholfen“, so der Berater.
Für die Darlehensvariante gilt: Bei einer 
Investitionssumme von 10.000 bis 50.000 
gibt es einen Tilgungszuschuss von 50 
Prozent, maximal jedoch 6.000 Euro. 
Liegt die Investitionssumme zwischen 
50.000 und 120.000 Euro beträgt der 
Tilgungszuschuss 12 Prozent, maximal 
aber 12.000 Euro. Zusätzlich erhalten 
Darlehensnehmer drei Prozent des 
Bruttodarlehensbetrags, die es bei der 
Zuschussvariante, die ansonsten die 
gleichen Konditionen aufweist, nicht 
gibt. 
Den Antrag auf einen Zuschuss nimmt die L-Bank direkt entgegen. Tilgungszuschüsse 
erteilt auf Antrag die Hausbank, bei der das Darlehen aufgenommen wurde. 
Weitere Informationen gibt es unter www.hwk-heilbronn.de/digitalisierungspraemie 
und bei Sven Rank, Beauftragter für Innovation und Technologie, Telefon 07941/791-
2706, E-Mail: Sven.Rank@hwk-heilbronn.de. 
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ZUKUNFT ALTBAU: SO KÖNNEN HAUSEIGENTÜMER HEIZKOSTEN SPAREN. 
THERMOGRAFIE UND BLOWER-DOOR-TEST SPÜREN ENERGETISCHE 
SCHWACHSTELLEN AN GEBÄUDEN AUF

Viele Häuser haben einen zu hohen Wärmebedarf. Gründe sind undichte Fenster 
und Türen sowie schlecht gedämmte Wände. Sichtbar werden die Schwachstellen 
am Haus nur selten – außer mit Thermografi eaufnahmen. Die bunten Wärmebilder 
geben Hauseigentümern Hinweise zum 
energetischen Zustand des Hauses 
und können ein erster Schritt auf dem 
Weg zu einer Sanierung sein. Darauf 
weist das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte 
Informationsprogramm Zukunft 
Altbau hin. Weitere Informationen zu 
Wärmeverlusten liefert ein Blower-Door-
Test. Hier wird die Luftdichtheit der 
Gebäudehülle gemessen. So lassen sich 
mögliche Mängel nach einer Sanierung 
feststellen – beim Einbau einer 
Lüftungsanlage ist der Test sogar Pfl icht. 
Beide Analysemethoden zu kombinieren 
kann vor allem nach umfangreichen 
Sanierungen sinnvoll sein. Wichtig ist, 
nur geschultes Fachpersonal mit den 
Maßnahmen zu betrauen. 

Neutrale Informationen gibt es auch 
kostenfrei am Beratungstelefon von 
Zukunft Altbau unter 08000 12 33 33 
(Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr) 
oder per E-Mail an beratungstelefon@
zukunftaltbau.de.
 

- Anzeige -
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GTB- DIE ZUKUNFT WILL GELERNT SEIN, BILDUNGSANGEBOTE AN DER 
GEWERBLICHEN SCHULE TAUBERBISCHOFSHEIM

Einjähriges Berufskolleg Fachrichtung Technik oder Wirtschaft (nach 
abgeschlossener Berufsausbildung)
Die Ausbildung am Einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife 
soll, aufbauend auf einen mittleren Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung, durch vertieften allgemeinbildenden und fachtheoretischen 
Unterricht zum Studium an einer Fachhochschule (bundesweit) qualifi zieren. BAföG: 
Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.
Technisches Berufskolleg I & II Kommunikation und Gestaltung
Es bietet den Schüler*innen nach dem mittleren Bildungsabschluss die Möglichkeit in 
zwei Jahren die Fachhochschulreife zu erwerben und aufgrund seines Schwerpunktes 
gleichzeitig wertvolle Erfahrungen im IT- und Medienumfeld zu sammeln.
Technisches Gymnasium (Technik und Management)
Das Technische Gymnasium mit dem Profi l Technik und Management führt in 3 Jahren zur 
allgemeinen Hochschulreife, welche zum Studium an sämtlichen Studieneinrichtungen 
berechtigt. Das Profi lfach beinhaltet schwerpunktmäßig die Bereiche Maschinenbau und 
BWL. Aufnahmevoraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss mit dem Durchschnitt 
3,0 in den Hauptfächern oder das Versetzungszeugnis in Klasse 10 oder 11 eines 
allgemeinbildenden Gymnasiums.
Fachschule für Technik (Technikerschule Maschinentechnik)
Die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker baut auf einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung und einer mindestens 18-monatigen Berufserfahrung auf. Die 
Ausbildung dauert 2 Jahre und fi ndet in Vollzeitunterricht statt. BAföG: Sofern die 
Voraussetzungen erfüllt sind.
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.gstbb.de oder telefonisch unter 
09341/92590.
Gewerbliche Schule I Wolfstalfl urstraße 9 I 97941 Tauberbischofsheim
Telefon: 09341/92590, E-Mail: verwaltung@gstbb.de, Internet: www.gstbb.de
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NACHT- UND BEREITSCHAFTSDIENST DER APOTHEKEN RAUM WERTHEIM

Do. 18.02. Reinhardshof Apoth. Wertheim,Th.Heuss-Str. 99 09342/920111
Fr. 19.02. Triefenstein-Apoth. Triefenstein, Homburgerstr. 11  09395/251
Sa. 20.21. Apotheke am Grohberg Faulbach, Hauptstr. 6 09392/2555
So. 21.02. Marien-Apotheke Freudenberg, Hauptstr. 119 09375/296
Mo. 22.02. Apostel-Apotheke Esselbach, Dorfstr. 5 09394/718
Di. 23.02. Main-Tauber-Apoth. Wertheim, Eichelgasse 56 A 09342/1830
Mi. 24.02. Schäfer̀ s Apotheke Wertheim, Bahnhofstr. 23 09342/9177300
Do. 25.02. Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str.3 09342/5100
Fr. 26.02. Stadt-Apotheke Stadtprozelten, Hauptstr. 139 09392/97900
Sa. 27.02. Hof-Apotheke Wertheim, Eichelgasse 1 09342/914510
S0. 28.02. Schäfer̀ s Apotheke Kreuzwerth., Ob.Pfarrgasse 26 09342/21999
Mo. 01.03. Reinhardshof Apoth. Wertheim,Th.Heuss-Str. 99 09342/920111
Di. 02.03. Triefenstein-Apoth. Triefenstein, Homburgerstr. 11  09395/251
Mi. 03.03. Apotheke am Grohberg Faulbach, Hauptstr. 6 09392/2555
Do. 04.03 Marien-Apotheke Freudenberg, Hauptstr. 119 09375/296

****

NACHT- UND BEREITSCHAFTSDIENST DER APOTHEKEN RAUM MILTENBERG

Do. 18.02. Engelberg-Apotheke Großheubach, Hauptstr. 11 09371/3637
Fr. 19.02. Adler-Apotheke Bürgstadt, Kolpingstraße 2 09371/9480700
Sa. 20.02. Löwen-Apotheke Amorbach, Löhrstr. 4 09373/1616
So. 21.02. Martins-Apotheke Bürgstadt, Miltenberger Str.7 09371/7009
Mo. 22.02. Park-Apotheke Miltenberg, Bürgstadter Str.26 09371/9895800
Di. 23.02. Nord-Apotheke Miltenberg, Brückenstr. 25 09371/3130
Mi. 24.02. easy-Apotheke Kleinheubach, I.d. Seehecke 1 09371/6504254
Do. 25.02. Abtei-Apotheke Amorbach, Debonstr. 3d 09373/97370
Fr. 26.02. Anker-Apotheke Miltenberg, Hauptstr. 21-23 09371/6689801
Sa. 27.02. Mäander-Apotheke Miltenberg, Hauptstr. 32 09371/2944
So. 28.02. Engelberg-Apotheke Großheubach, Hauptstr. 11 09371/3637
Mo. 01.03. Adler-Apotheke Bürgstadt, Kolpingstraße 2 09371/9480700
Di. 02.03. Löwen-Apotheke Amorbach, Löhrstr. 4 09373/1616
Mi. 03.03. Martins-Apotheke Bürgstadt, Miltenberger Str.7 09371/7009
Do. 04.03. Park-Apotheke Miltenberg, Bürgstadter Str.26 09371/9895800

Der Dienst beginnt um 8.00 Uhr und endet jeweils um 8.00 Uhr des nächsten Tages!

Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Landes-
apothekerkammer Baden-Württemberg (www.lak-bw.de/Notdienst). Hier stehen Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Notdienstdaten aus der für Sie 
relevanten Region über einen längeren Zeitraum zu erhalten. 

BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Ab 01. März haben wir für Sie unsere 
Sprechzeiten geändert: 

 
Mo 8:00 – 11:00 und 15:00 – 17:30  Offene Sprechstunde 
    15:00 – 18:00  Terminsprechstunde 
 

Di 8:00 – 11:00 und 15:00 – 17:30  Offene Sprechstunde 
 8:00 – 11:00 und 15:00 – 18:00  Terminsprechstunde 
 

Mi 8:00 – 11:00     Offene Sprechstunde 
 

Do 8:00 – 11:00 und 15:00 – 17:30  Offene Sprechstunde 
 

Fr 8:00 – 11:00      Offene Sprechstunde 
    14:00 – 16:00  Terminsprechstunde 
 
Die Hausärzte Freudenberg, Dr. Rechenberg & Schäfer, Scheuergasse 1,  
97896 Freudenberg, Tel. 09375/326, www.diehausaerzte-freudenberg.de, 
info@diehausaerzte-freudenberg.de    

IMPRESSUM:
Herausgeber: Stadt Freudenberg. 
Verantwortlich für den Inhalt und andere Veröff entlichungen der Stadtverwaltung ist der 
Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt.
Stadt Freudenberg im Internet: www.freudenberg-main.de, Tel. 09375 - 9200-0
E-Mail: amtsblatt@freudenberg-main.de
Druck: AULA-DRUCK GmbH, Furtwänglerweg 30, 63911 Klingenberg, 
Tel. 09372-2580, Fax 09372-2880, E-Mail: info@aula-druck.de
Für unverlangt eingesandte Fotos, Unterlagen und Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr. 
Von uns entworfene Anzeigen können nur mit schriftlicher Genehmigung nachgedruckt werden. 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
BILDNACHWEIS: © Stadt Freudenberg

****
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AUS DEM KIRCHLICHEN LEBEN

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE FREUDENBERG

Gottesdienste
Die Ältestenkreis Emmaus wird Ende Februar beraten, wann die Präsenzgottesdienste 
in Wertheim und auch in Freudenberg wieder beginnen. Geplant ist für den März:
Freitag, 05.03.2021 / 18.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der kath. Kirche
Samstag, 20.03.2021 / 17.00 Uhr ev. Gottesdienst im Bernhardsaal
Bitte beachten Sie die zeitnahen Veröff entlichungen in den Tageszeitungen!
Weiterhin weisen wir auf das Onlineangebot des Kirchenbezirks hin. 
Dies fi nden Sie unter: www.kirchenbez-wertheim.de 
Gerne lassen wir Ihnen auch unsere schriftlichen Impulse zukommen. Rufen Sie einfach 
im Dekanat 09342/1367 an oder mailen Sie einfach an: dekanat.wertheim@kbz.ekiba.de 
Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten März

AUS DEN VEREINEN

DAS WUNDER VON FRAADEBERCH - ein musikalisches Faschingsmärchen
Der Musikverein-Stadtkapelle Freudenberg möchte mit einem weiteren Video allen 
Musik- und diesmal auch allen Faschings-Fans eine Freude bereiten. Es wurde am 
Faschingswochenende auf den Youtube Kanal FREUDENBERG ERLEBEN hochgeladen. 
Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich auf diesem Kanal noch überraschen lassen 
von „DAS WUNDER VON FRAADEBERCH - ein musikalisches Faschingsmärchen“ Auch 
diesmal wurden einzelne Beiträge vom Dirigenten Michael Korn in seinem professionellen 
Aufnahmestudio zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefasst.
Die Geschichte des Videos profi tiert auch von Gesang. Der Musikverein freut sich 
deshalb, dass er diesmal den Gesangverein zur Unterstützung gewinnen konnte.
Die Video-Aktion des Musikvereins erfreut sich inzwischen auch überregionaler 
Bedeutung: In der Januar-Ausgabe der Zeitschrift „blasmusik“ des Bundes deutscher 
Blasmusikverbände wurde über den Freudenberger Musikverein als einem von sieben 
Musikvereinen bundesweit berichtet, der auch in Pandemie-Zeiten kreativ und aktiv ist. 
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Neues vom Kids-Treff 

Wie Sie sehen können, war unsere 
Adventsaktion ein voller Erfolg! Wir haben 
uns nicht entmutigen lassen uns unsere 
Spende ist 1:1 in Rumänien angekommen 

und wir haben einen tollen Brief und Bilder bekommen. 
Wir sagen nochmals 1000 Dank, an alle, die uns 
unterstützt haben.   
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Wir verkaufen
Ihre Immobilie!
Sicher, zeitnah und zum besten Preis!

Verlassen Sie sich auf uns.
Telefon 09371/504-3280
www.volksbank-immobilien.online

- Anzeige -

... Herzlich willkommen, Annette!

- Anzeige -

- Anzeige -



* Alle unsere Stellenbesetzungen erfolgen 
   geschlechtsneutral.

Mainmetall Großhandelsges. m. b. H. 
Miltenberger Straße 18 – 20 | 63927 Bürgstadt 
mainmetall.de/karriere

Klingt interessant?  
Dann bewirb dich bei Hanna Beck oder  
Antonia Hartmann | 09371 – 509 264 
bewerbung@mainmetall.de

WIR BILDEN AUS: *
KAUFLEUTE (GROSS-/AUSSENHANDELS- 
MANAGEMENT, BÜROMANAGEMENT) 
FACHLAGERISTEN
FACHKRÄFTE  FÜR  LAGERLOGISTIK
BERUFSKRAFTFAHRER

Wir sind ein modernes, wachsendes Groß- 
handelsunternehmen für Traumbäder und 
Haustechnik – seit über 70 Jahren. Mit über  
730 Mitarbeitern, davon aktuell rund  80 Azubis, 
bieten wir interessante Ausbildungsplätze an. 

Wenn du was drauf 
hast, ist bei uns 
alles für dich drin.

Jetzt  bewerben! Auch für 2021 haben  
wir noch vereinzelte  
Ausbildungsplätze  zu vergeben.
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